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I. Einleitung 

 

Der Vergütungsbericht beschreibt die Struktur und Ausgestaltung der Vergütung für die ge-

schäftsführenden Direktoren und für den Verwaltungsrat der SCHNIGGE Capital Markets SE 

(nachfolgend  auch die „Gesellschaft“ oder „SCHNIGGE“), erläutert die den geschäftsführen-

den Direktoren und den einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 

gewährte und geschuldete Vergütung und legt entsprechend die Höhe der im Geschäftsjahr 

2023 zugeflossenen Vergütung offen. Mit dem Vergütungsbericht wird den geltenden Anfor-

derungen des §162 AktG in Form einer jährlichen, separaten und gemeinsamen Vergütungs-

berichterstattung von Geschäftsführung und Verwaltungsrat entsprochen. 

 

Gesellschaftsorgane 

 

Die SCHNIGGE Capital Markets SE wird unter Anwendung des monistischen Systems durch 

einen Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren vertreten. Bei einem monisti-

schen System ist die Geschäftsleitung nicht institutionell von der Überwachung getrennt, son-

dern beide Funktionen können von dem Verwaltungsrat wahrgenommen werden. 
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Geschäftsführende Direktoren im Geschäftsjahr 2023 

 
- Rouven de Haan, Kaufmann,  
 
- Andreas Paul Uelhoff, Kaufmann,  
 
jeweils während des gesamten Geschäftsjahres 2023. 
 

Verwaltungsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2023 

 
- Thomas Ernst Gätcke, Notar a.D., Rechtsanwalt, während des gesamten Ge-

schäftsjahres 2023, 
 
-  Dr. Rainer Ropohl, Notar a.D., Rechtsanwalt, während des gesamten Ge-

schäftsjahres 2023, 
 

- Till Gegner, Unternehmensberater, während des gesamten Geschäftsjahres 
2023, 

 
- Rouven de Haan, Geschäftsführender Direktor, seit dem 14. September 2023 

und 
 
- Andreas Paul Uelhoff, Geschäftsführender Direktor, seit dem 14. September 

2023. 

 

 

II. Vergütung der geschäftsführenden Direktoren in 2023 

 

Die Vergütung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2023 entsprach dem 

vom Verwaltungsrat beschlossenen Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren, 

wie es von den Aktionären der SCHNIGGE in der Hauptversammlung am 14. September 2023 

gebilligt wurde. 

 

1. Vergütungssystem 

 

Die Vergütung der geschäftsführenden Direktoren besteht aus einer festen, monatlich zahlba-

ren Grundvergütung, welche die Aufgaben und Leistungen der einzelnen geschäftsführenden 

Direktoren berücksichtigt. Darüber hinaus dürfen praxisübliche Sachbezüge und Nebenleis-

tungen wie Auslagen, Reisekosten, Steuerberatungskosten bzgl. grenzüberschreitender Tä-

tigkeit, Laptop/Smartphone und sonstige Ausstattung sowie Beiträge zu Rechtsschutzversi-

cherung und anderen Versicherungen sowie Fortzahlung der Bezüge bei Krankheit, Unfall und 
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Tod und andere übliche Leistungen gewährt werden. Das Vergütungssystem sieht keine vari-

ablen Vergütungsbestandteile vor. Die Einräumung von Ansprüchen der geschäftsführenden 

Direktoren auf eine variable Vergütung ist vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation 

der Gesellschaft derzeit nicht zielführend, entsprechend müssen seitens des Verwaltungsrats 

insoweit aktuell auch keine Erfolgsziele festgelegt/vereinbart werden. 

 

Das Jahresfestgehalt ist eine auf das jeweilige Geschäftsjahr bezogene Barvergütung, die sich 

insbesondere an dem Verantwortungsumfang des jeweiligen geschäftsführenden Direktors 

orientiert. Das individuell festgelegte Fixeinkommen wird in zwölf gleichen Teilen ausgezahlt. 

Die Maximalvergütung wird für jeden geschäftsführenden Direktor auf einen Betrag von EUR 

60.000,00 p.a. zzgl. Sachbezügen und Nebenleistungen festgelegt. Der Verwaltungsrat kann 

individuell auch geringere Vergütungen vereinbaren. 

Vergütungen können dem geschäftsführenden Direktor grundsätzlich persönlich oder einer 

von ihm beherrschten Gesellschaft gewährt werden (Drittvergütung, d.h. es wird eine Vergü-

tung von der Gesellschaft an eine Gesellschaft gezahlt, die dem geschäftsführenden Direktor 

gehört und dieser bekommt seinerseits eine Vergütung von dieser Drittgesellschaft). Die 

Grundsätze des Vergütungssystems sind dann in Bezug auf die Zahlung an die Drittgesell-

schaft anzuwenden. 

 

Die Gesellschaft darf (muss aber nicht) zugunsten der geschäftsführenden Direktoren eine 

angemessene D&O-Versicherung abschließen, die einen Selbstbehalt von mindestens 10 % 

des Schadens vorsehen muss. 

 

Das Vergütungssystem ist zugänglich unter https://www.schnigge.de/de/investor-relati-

ons/verguetungsbericht/. 

 

Im Folgenden wird für das Geschäftsjahr 2023 die konkrete Anwendung des am 14. Septem-

ber 2023 von der Hauptversammlung der SCHNIGGE beschlossenen Vergütungssystems für 

die geschäftsführenden Direktoren der SCHNIGGE im Geschäftsjahr 2023 beschrieben. 

 

2. Struktur der gewährten Vergütung 

 

Der geschäftsführende Direktor Herr Rouven de Haan erhält vor dem Hintergrund, dass er in 

anderen Gesellschaften als Vorstand und /oder Geschäftsführer bestellt ist, seine Vergütung 

über einen separaten Dienstleistungsvertrag mit der FRAROU Management UG (haftungsbe-

schränkt). Die FRAROU Management UG (haftungsbeschränkt) ist kein Konzernunternehmen 

gemäß § 162 Abs.1 Satz 1 AktG. 

https://www.schnigge.de/de/investor-relations/verguetungsbericht/
https://www.schnigge.de/de/investor-relations/verguetungsbericht/
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Der geschäftsführende Direktor Herr Andreas Paul Uelhoff erhält vor dem Hintergrund, dass 

er in anderen Gesellschaften als Vorstand und /oder Geschäftsführer bestellt ist, seine Vergü-

tung über einen separaten Dienstleistungsvertrag mit der Eule Beteiligungs GmbH. Die Eule 

Beteiligungs GmbH ist kein Konzernunternehmen gemäß § 162 Abs.1 Satz 1 AktG. 

 

Im Geschäftsjahr 2023 wurde nicht von den Vorgaben des im Geschäftsjahr 2023 gültigen 

Vergütungssystems abgewichen (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 AktG). 

 

3. Höhe der gewährten Vergütung im Geschäftsjahr 2023 

 

Anzugeben ist die den geschäftsführenden Direktoren im Geschäftsjahr 2023 gewährte und 

geschuldete Vergütung im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG, aufgeteilt nach festen und 

variablen Vergütungsbestandteilen, sowie deren jeweiligen Anteil an der Gesamtsumme. Da-

bei wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft die Begriffe „gewährt“ und „geschuldet“ im 
Hinblick auf die Vergütung im Einklang mit der Gesetzesbegründung zum ARUG II wie folgt 

anwendet: 

 

- Eine Vergütung ist „gewährt“ im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG, 

wenn sie dem Organmitglied faktisch, d.h. tatsächlich, zufließt und damit in sein 

Vermögen übergeht („Zuflussprinzip“, vgl. Begründung zum Regierungsent-
wurf ARUG II, BT-Drs. 19/9739, S.111, Begründung Beschlussempfehlung BT-

Rechtsausschuss ARUG II, BT-Drs. 19/15153, S. 53). Die Gesellschaft gibt da-

her als „gewährte“ Vergütung im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG die-

jenigen Leistungen an, die dem Organmitglied im Geschäftsjahr 2023 tatsäch-

lich zugeflossen sind.  

 

- Eine Vergütung ist „geschuldet“ im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG, wenn 

die Gesellschaft eine rechtlich bestehende Verpflichtung gegenüber dem Or-

ganmitglied hat, die fällig, aber noch nicht erfüllt ist (Begründung zum Regie-

rungsentwurf ARUG II, BT-Drs. 19/9739, S.111, Begründung Beschlussemp-

fehlung BT-Rechtsausschuss ARUG II, BT-Drs. 19/15153, S. 53). 

 

Daneben sind gemäß § 162 Abs. 2 Nr. 1 AktG die von einem Dritten im Hinblick auf die Tätig-

keit als geschäftsführender Direktor zugesagte oder im Geschäftsjahr gewährte Vergütung an-

zugeben. „Zugesagt“ meint alle bereits begründeten, aber noch nicht erfüllten Ansprüche un-

abhängig von ihrer Fälligkeit. 
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Im Geschäftsjahr 2023 wurde zusätzlich zur ohnehin geschuldeten Festvergütung eine einma-

lige Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000,00 EUR gezahlt.  

 

Name Festvergü-

tung * 

(EUR) 

Prozentua-

ler Anteil 

Festvergü-

tung  

(in %) 

Variable 

Vergü-

tung 

(EUR) 

Prozentu-

aler Anteil 

Variable 

Vergütung 

(in %) 

Inflations- 

Aus-

gleichs-

prämie 

(EUR) 

Gesamt-

vergütung 

(EUR) 

Rouven de Haan 28.560,00 100 % nein nein 3.000,00 31.560,00 

Andreas Paul Uelhoff 28.560,00 100 % nein nein 3.000,00 31.560,00 

*= Beträge incl. 19% USt 

 

4. Weitere Angaben 

 

Variable Vergütung 

Für die geschäftsführenden Direktoren ist keine kurzfristige und/oder langfristige variable Ver-

gütung vereinbart, demnach wurden auch für das Geschäftsjahr 2023 keine diesbezüglichen 

Leistungskriterien vorgegeben. Grund hierfür ist der Umstand, dass die Gesellschaft im Ge-

schäftsjahr 2023 eine weiterhin nicht ausreichende Ertragslage aufweist. Die Einräumung von 

Ansprüchen der geschäftsführenden Direktoren auf eine variable Vergütung war vor dem Hin-

tergrund der wirtschaftlichen Situation demnach nicht zielführend.  

 

Aktien und Aktienoptionen 

Den geschäftsführenden Direktoren wurden weder Aktien noch Aktienoptionen gewährt oder 

zugesagt.  

 

Keine Rückforderung variabler Vergütungsbestandteile 

Es sind keine Rechte zur Rückforderung von variablen Vergütungsbestandteilen (Claw-Back-

Klausel) vereinbart worden.  

 

Berücksichtigung des Beschlusses der Hauptversammlung nach § 120a Abs. 4, 5 AktG 

Gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 AktG ist auch eine Erläuterung in den Vergütungsbericht 

aufzunehmen, wie der Beschluss der Hauptversammlung über den letztjährigen Vergütungs-

bericht nach § 120a Abs. 4 AktG oder die Erörterung des letztjährigen Vergütungsberichts 

nach § 120a Abs. 5 AktG berücksichtigt wurde.  
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Die Hauptversammlung vom 14. September 2023 hat den Beschlussvorschlag des Verwal-

tungsrates über die Billigung der Vergütungsberichte für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 

mit der erforderlichen einfachen Mehrheit angenommen. 

 

Einhaltung der Maximalvergütung 

Die im Vergütungssystem festgelegten Maximalvergütungen wurden bei beiden geschäftsfüh-

renden Direktoren unterschritten und die Maximalvergütung damit eingehalten. 

 

Angaben nach § 162 Abs. 2 AktG 

Hinsichtlich der Vergütung jedes einzelnen geschäftsführenden Direktors hat der Vergütungs-

bericht gemäß § 162 Abs. 2 Nr. 1 AktG ferner Angaben zu solchen Leistungen zu enthalten, 

die einem geschäftsführenden Direktor von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als 

geschäftsführender Direktor zugesagt oder im Geschäftsjahr gewährt worden sind. Offenzule-

gen sind nicht nur Leistungen für, sondern auch Leistungen im Hinblick auf die Tätigkeit als 

geschäftsführender Direktor. Damit sind alle Vorteile, die eine sachliche Nähe zur Tätigkeit als 

geschäftsführenden Direktor aufweisen, darzustellen. Den geschäftsführenden Direktoren 

Rouven de Haan und Andreas Paul Uelhoff sind keine Drittzuwendungen gemäß § 162 Abs. 

2 Nr. 1 AktG im abgelaufenen Geschäftsjahr gewährt worden. 

 

Die Anstellungsverträge mit den geschäftsführenden Direktoren Rouven de Haan und An-

dreas Paul Uelhoff sehen jeweils vor, dass das feste Monatsgehalt für die Dauer von sechs 

Monaten nach Ablauf des Monats fortgezahlt wird, in dem er aus den aktiven Diensten der 

Gesellschaft durch Tod, im Falle dauernder Arbeitsunfähigkeit oder am Ende des Jahres, in 

dem er sein 65. Lebensjahr vollendet hat, ausgeschieden ist (§ 162 Abs. 2 Nr. 2 AktG). 

 

Im Geschäftsjahr 2023 sind keinem geschäftsführenden Direktor für den Fall der regulären 

Beendigung seiner Tätigkeit Leistungen zugesagt worden (§ 162 Abs. 2 Nr. 3 AktG). 

 

Mangels Ausscheiden eines geschäftsführenden Direktors im letzten Geschäftsjahr sind kei-

nem geschäftsführenden Direktor im Zusammenhang mit der Beendigung seines Amtes Lei-

stungen zugesagt und im Laufe des letzten Geschäftsjahres gewährt worden (§ 162 Abs. 2 

Nr. 4 AktG). 
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III. Vergütung des Verwaltungsrats 

 

1. Vergütungssystem 

 

Die Hauptversammlung am 14. September 2023 hat das vom Verwaltungsrat vorgeschlagene 

Vergütungssystem für den Verwaltungsrat sowie die daraus abgeleitete Verwaltungsratsver-

gütung beschlossen und ist entsprechend in § 8 Abs. 6 der Satzung enthalten. Mitglieder des 

Verwaltungsrats, die nicht gleichzeitig geschäftsführende Direktoren sind, erhalten ab dem 

Geschäftsjahr 2022 und bis die Hauptversammlung die Festvergütung neu festlegt folgende 

feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung zuzüglich der ggf. auf die Verwal-

tungsratsvergütung entfallenden Umsatzsteuer: 

a) Der Verwaltungsratsvorsitzende erhält jährlich EUR 12.000,00. 

b) Sein Stellvertreter erhält jährlich EUR 9.000,00. 

c) Weitere Verwaltungsratsmitglieder erhalten jährlich jeweils EUR 6.000,00. 

 

Ein Sitzungsentgelt wird daneben nicht gezahlt. Eine variable Vergütung gibt es ebenfalls 

nicht. Die vorgenannten Beträge stellen die maximale Gesamtvergütung dar, und gleichzeitig 

macht die feste Vergütung 100 % der Gesamtvergütung aus. 

 

Verwaltungsratsmitglieder, die zugleich geschäftsführende Direktoren sind, erhalten über ih-

ren Dienstvertrag hinaus keine weitere Vergütung. 

 

Die Gesellschaft kann zu Gunsten der Verwaltungsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung 

abschließen, welche die gesetzliche Haftung aus der Verwaltungsratstätigkeit abdeckt. 

 

Das Vergütungssystem ist zugänglich unter https://www.schnigge.de/de/investor-relati-

ons/verguetungsbericht/. 

 

2. Höhe der gewährten Vergütung im Geschäftsjahr 2023 

 

Name Festver-

gütung  

(EUR) 

Nebenleis-

tungen  

(EUR) 

Sitzungs-

entgelte 

(EUR) 

Gesamt 

(EUR) 

Thomas Ernst Gätcke 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 

Dr. Rainer Ropohl  9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 

Till Gegner 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 

Rouven de Haan 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andreas Paul Uelhoff 0,00 0,00 0,00 0,00 

https://www.schnigge.de/de/investor-relations/verguetungsbericht/
https://www.schnigge.de/de/investor-relations/verguetungsbericht/
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IV. Vergleichende Darstellung der jährlichen Veränderung der Vergütung der ge-

schäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsratsmitglieder mit der Ertrags-

entwicklung der SCHNIGGE Capital Markets SE 

 

Im Einklang mit den Anforderungen des § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG zeigt die nachfolgende 

Tabelle die Vergütungsentwicklung der geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungs-

ratsmitglieder im Vergleich zur Ertragsentwicklung der Gesellschaft. Die Darstellung der jähr-

lichen Veränderungen wird in den nächsten Berichtsjahren stetig aufgebaut und erfolgt mit 

dem Vergütungsbericht 2025 erstmalig über den vollen Fünfjahreszeitraum.  

 

 

 2021 gegenüber 

2020 

2022 gegenüber 

2021  

2023 gegenüber 

2022 

Entwicklung Vergütung der Geschäftsführenden Direktoren (in %) 

Rouven de Haan 

 

Neueinstellung 

 

-33,3 % 0,00  = unverändert 

Andreas Uelhoff  

 

Neueinstellung 

 

0,00  = unverändert 

Jochen Heim 

 

0,00  = unverändert Ausgeschieden  

Florian Weber 

 

0,00  = unverändert Ausgeschieden  

Entwicklung Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder  (in %) 

Till Gegner 

  

Neues Mitglied +20,0 % 0,00  = unverändert 

Dr. Manfred Voss 

 

Neues Mitglied Ausgeschieden  

Dipl.-Ing.-agr. Jochen 

Wenzel  

Neues Mitglied Ausgeschieden  

Dr. Rainer Ropohl Neues Mitglied 

 

0,00  = unverändert +9,1 % 

Thomas Ernst Gätcke 

 

Neues Mitglied 0,00  = unverändert +9,1 % 

Rouven de Haan 

 

  Neues Mitglied 

Andreas Paul Uelhoff 

 

  Neues Mitglied 

Ertragsentwicklung (in %) 

Jahresergebnis1 HGB) -61,7% +162,7% -44,8% 
 

1 Das Jahresergebnis ist der Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag der SCHNIGGE Capital Markets SE (Ein-
zelabschluss) gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 17 HGB.  
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 2021 gegenüber 

2020 

2022 gegenüber 

2021  

2023 gegenüber 

2022 

Vergütung von Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis (in %) 

 

 

Gemäß § 26j Abs. 2 
Satz 2 EG-AktG erfolgt 
der erste Vergleich mit 
der Vergütung von Ar-
beitnehmern auf Voll-
zeitäquivalenzbasis für 
die Entwicklung zwi-
schen dem Geschäfts-
jahr 2022 gegenüber 
dem Geschäftsjahr 
2021. 

100% 
 

(In 2022 ein Arbeit-
nehmer, im Vorjahr 
keiner) 

0,00  = unverändert 

 

 

Hamburg, 28.03.2024 

 

Der Verwaltungsrat der SCHNIGGE  

Capital Markets SE 

 

 

________________________________ 

Thomas Gätcke   

Vorsitzender 

 

 

 

 

Hamburg, 28.03.2024 

 

Die Geschäftsführenden Direktoren der 

SCHNIGGE Capital Markets SE 

 

 

________________________________ 

 Rouven de Haan 

 

 

 

 

________________________________ 

Andreas Uelhoff 







1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten	des	Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe	einer	beruflichen	Äußerung	des	Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht	gegenüber	Dritten,	Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüferinnen,	Wirtschaftsprüfer	und	 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende	Bestimmungen	für	Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende	Bestimmungen	für	Hilfeleistung	in	Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes	Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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